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erweiterte Fassung - ergänzende Stellungnahme 

Der Österreichische Arbeiterkammertag wurde von der Gewerkschaft 

Öffentlicher Dienst in Kenntnis gesetzt, daß über eine erweiterte 

Fassung des Ent\'/urfs einer 45. Geha1 tsge:3etz-Novelle verhandelt 

wird. Diese erweiterte Fassung beinhaltet eine Änderung des 

§ 13 Gehaltsgesetz in der Weise, daß bereits dann die Bezüge 

des Beamten entfallen sollen, wenn dieser eigenmächtig länger 

als einen Tag dem Dienst fernbleibt, ohne einen ausreichenden 

Entschuldigungsgrund nachzuweisen. In Übereinstimmung mit der 

von der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst vertretenen Rechts­

ansicht tritt der Österreichische Arbeitcrkarnmertag für die 

Beibehaltung der bisherigen Regelung ein, nach welcher erst 

ein länger als drei Tage dauerndes eigenmächtiges Fernbleiben 

zum Bezugsentfall führt. Die geplanten Änderungen würden sich 

vor allem administrativ äußerst nachteilig auswirken. Dessen­

ungeachtet werden jedoch die bestehenden disziplinarrecht-

lichen Regelungen zur Vermeidung von einschlägigen Dienst­

pflichtverletzungen für ausre~chend erachtet. 

Der Präsident: mtsdirektor: 
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